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1. Informationen zu den Gemeinderatswahlen vom 8. März 2026 

Am Sonntag, 8. März 2026 finden die allgemeinen Gemeinderatswahlen statt. 

Folgende Ratsmitglieder stellen sich für eine weitere Legislaturperiode 2026 – 

2031 zur Verfügung: 

• Hug Markus 

• Lobsiger Andreas 

• Mathys Badertscher Karoline 

• Schmid-Hörhager Cornelia 

• Sommer Raphael 

• Weisskopf Patrick 

 

Die Vorbereitung auf diese Wahlen beginnt anfangs Januar 2026. Im ersten Wahl-

gang gibt es keine Stille Wahl. 

 

Fristen 

 

Freitag, 23. Januar 2026:  

Letzter Termin, 12.00 Uhr für die Eingabe des Gesuches zur Durchführung der 

Wahlen nach dem Proporzsystem an die Gemeindeverwaltung. Ansonsten verlau-

fen die Wahlen nach dem Majorzsystem. 

 

Montag, 26. Januar 2026: 

Einreichung der Kandidatenlisten bis 12.00 Uhr an die Gemeindeverwaltung. Jede 

Liste muss von mindestens 20 Stimmberechtigten unterzeichnet sein. 

 

Montag, 02. Februar 2026: 

Letzter Termin bis 12.00 Uhr für die Bereinigung der Wahllisten. 

 

Sonntag, 08. März 2026: 

Wahlen und Proklamation der Gewählten. An diesem Datum findet ausserdem 

eine eidgenössische Abstimmung statt. 

 

Sonntag, 29. März 2026: 

Urnengang - Zweiter Wahlgang. 

 

Samstag, 25. April 2026: 

Vereidigung der Gemeinderäte/Innen durch den Oberamtmann. 

 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich jederzeit bei der Gemeindever-

waltung melden, um mehr Informationen zu den Gemeinderatswahlen oder über 

das Amt und die Arbeit eines Gemeinderates zu erfahren. 
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2. Kommissionsmitglieder für die neue Amtsperiode 2026 bis 

2031 gesucht 

Im Jahr 2026 stehen die Gesamterneuerungswahlen der kommunalen Behörden 

für die Legislaturperiode 2026–2031 an. 

 

Möchten Sie sich aktiv in das Gemeindeleben als Kommissionsmitglied einbrin-

gen? 

 

Folgende Kommissionssitze sind neu zu besetzen: 

Planungs- und Energiekommission 3 Personen 

Baukommission    1 Person 

 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die ihre Zeit und ihr Know-how für das Wohl 

unserer Gemeinde einsetzen und bereit sind, ein öffentliches Amt zu übernehmen. 

 

 

 

 

3. Einführung Kanzleigebühren per 1. Januar 2026 

Im Rahmen der Budgetplanung hat der Gemeinderat die bestehenden und poten-

ziellen Einnahmequellen einer umfassenden Prüfung unterzogen, um der ange-

spannten Finanzlage der Gemeinde entgegenzuwirken. Dabei wurde festgestellt, 

dass unsere Gemeinde zu den wenigen Gemeinden gehört, welche für verschie-

dene Verwaltungsdienstleistungen bislang keine Gebühren erhebt. In zahlreichen 

anderen Gemeinden werden hingegen unterschiedliche Amtshandlungen und 

Kanzleileistungen – wie etwa An- und Abmeldungen, die Ausstellung von Doku-

menten, die Abgabe von Reglementsexemplaren oder weitere verwaltungsinterne 

Dienstleistungen – mit einer Gebühr fakturiert. 

 

Deshalb hat der Gemeinderat entschieden, für diese Verwaltungsdienstleistungen 

neu entsprechende Gebühren einzufordern. Als Grundlage für die Festlegung die-

ser Gebühren wurden die Ansätze der umliegenden Gemeinden herangezogen, um 

eine angemessene und verhältnismässige Preisgestaltung sicherzustellen. 

 

Die Einführung von Kanzleigebühren stützt sich auf die gesetzliche Grundlage 

des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHG) vom 22. März 

2018. Gemäss Artikel 73, Absatz 2, lit. i verfügt der Gemeinderat über die Kom-

petenz, entsprechende Gebühren, ohne Erlass eines zusätzlichen Reglements, 

festzulegen und einzuführen. 
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Einwohnerkontrolle und Empfang Betrag Bemerkungen 

Leumundszeugnis 30.00 

 

Pro Person 

Anmeldung inkl. Ausstellung der 

Niederlassungsbescheinigung 

30.00 

 

Pro Person  

(Kinder bis 16-jährig 

kostenlos) 

 

Heimatausweis (zwecks Anmeldung 

des Wochenaufenthaltes) 

20.00 

 

Pro Person  

(Kinder bis 16-jährig 

kostenlos) 

 

Wohnsitzbestätigung (offizielles Do-

kument) 

20.00 

 

Pro Person  

(Kinder bis 16-jährig 

kostenlos) 

 

Bescheinigung des Wohnsitzes (nicht 

offiziell) zu Handen:  

• Hallen- Schwimm und Strand-

bad Region Murten  

• SBB (GA)  

• andere öffentlich-rechtliche 

Institutionen und Behörden 

 

 

kostenlos 

 

kostenlos 

kostenlos 

 

 

Diverse weitere Bestätigungen:  

• Lebensbestätigung  

• Adressauskünfte für Private 

und Unternehmen 

 

kostenlos 

10.00 

 

 

Pro Auskunft 

 

 

 

 

Verwaltungsaufwände allgemein Betrag Bemerkungen 

Arbeitsaufwand für Archivnach- 

forschungen 

60.00 

 

pro Stunde und ange-

fangene Stunde 

Kopien  1.00 

 2.00 

pro Blatt A4  

pro Blatt A3 

Reglemente 10.00  
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4. Erhöhung des Wasserpreises per 1. Januar 2026 

Die Wasserversorgung gehört – ebenso wie die Abwasser- und Abfallbeseitigung 

– zu den gesetzlich vorgeschriebenen Spezialfinanzierungen. Diese sind zweck-

gebunden und basieren auf dem Verursacherprinzip. Sie werden ausschliesslich 

durch Gebühren finanziert, welche kostendeckend ausgestaltet sein müssen. Die 

Einnahmen aus Wassergebühren dürfen nicht zur Finanzierung steuerfinanzierter 

Aufgaben verwendet werden; umgekehrt ist es dem Steuerhaushalt untersagt, die 

Spezialfinanzierungen zu subventionieren. 

 

Die Trinkwasserinfrastruktur der Gemeinde Muntelier ist teilweise veraltet und 

entspricht nicht mehr vollständig dem heutigen Stand der Technik. Eine Erneue-

rung erfordert jeweils beträchtliche Investitionen. Die Lebensdauer einer Trink-

wasserleitung beträgt rund 80 Jahre. Die Gemeinde ist daher seit einigen Jahren 

daran, die älteren Leitungsabschnitte schrittweise zu sanieren. Bislang konnten 

diese Sanierungen jeweils über Entnahmen aus der Spezialfinanzierung Wasser 

gedeckt werden.  

 

Gemäss Budget 2026 weisen die Spezialfinanzierungen jedoch insgesamt einen 

Aufwandüberschuss von CHF 96'300.– aus. Die Resultate stellen sich wie folgt 

dar: 

 

Spezialfinanzierung Ergebnis 2026   Deckung 

Wasserversorgung  CHF -17'600.00  90.97%  

Abwasserbeseitigung CHF -59'100.00 80.81%  

Abfallwirtschaft CHF -19'600.00 88.59%  

Aufwandüberschuss CHF-96'300.00 

 

Mit den derzeit geltenden Verbrauchsgebühren, welche im Jahr 2000 festgelegt 

wurden, können die anfallenden Kosten nicht mehr gedeckt werden. Der Gemein-

derat hat deshalb beschlossen, auf Anfang 2026 eine Erhöhung der Trinkwasser-

gebühren auf CHF 3.00 pro Kubikmeter vorzunehmen. 

Das Reglement über die Wasserversorgung der Gemeinde Muntelier vom 7. No-

vember 2000 ermächtigt den Gemeinderat, die Verbrauchsgebühr auf bis zu ma-

ximal CHF 3.00 pro Kubikmeter festzusetzen. 

 

Bei der Abwasser- und der Abfallbeseitigung kann gegenwärtig keine Gebühren-

erhöhung vorgenommen werden, da der aktuell gültige Reglementrahmen bereits 

ausgeschöpft ist. Anpassungen werden erst mit der Einführung des neuen Regle-

ments im Zusammenhang mit dem Generellen Entwässerungsplan (GEP), sowie 

eines neuen Abfallreglements möglich sein. 

 

Aufgrund der von der IB-Murten bereits angekündigten Preisanpassung des Was-

serpreises ist zudem nicht auszuschliessen, dass per 1. Januar 2027 – mit Inkraft-

treten des neuen Trinkwasserreglements und dessen überarbeiteter Gebühren-

struktur – eine weitere Anpassung der Trinkwassergebühren notwendig wird. 
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5. Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 

Bitte denken Sie auch im Herbst 2025 daran, im Interesse der Verkehrssicherheit 

und zugunsten der Unterhaltsdienste die entlang öffentlicher Strassen und Wege 

stehenden Bäume und Sträucher rechtzeitig zurückzuschneiden. Nur so können 

Verkehr und Unterhaltsarbeiten ohne Behinderung oder Gefährdung gewährleis-

tet werden. 

 

Die Eigentümerschaften angrenzender Grundstücke dürfen die Mobilitätsrouten 

weder durch Bauten, Anlagen, Pflanzen oder Bäume noch durch sonstige Vorkeh-

ren beeinträchtigen. Sie sind verpflichtet, ihr Grundstück so zu unterhalten, dass 

insbesondere keine Sicherheitsprobleme entstehen und die Sicht der Benutzerin-

nen und Benutzer der Mobilitätsrouten sowie deren Zugänge nicht eingeschränkt 

wird. 

 

Masse und Vorschriften 

Das Mobilitätsgesetz vom 5. November 2021, Art. 135, schreibt vor, dass der 

Raum über dem Rand der Fahrbahn der öffentlichen Strasse einschliesslich eines 

seitlichen Raumes von 0.50m zum Fahrbahnrand bis auf eine Höhe von mindes-

tens 4.50m freizuhalten ist.  
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Ausführungstermin 

Die erforderlichen Arbeiten sind jeweils bis spätestens 1. November auszufüh-

ren. Werden die Arbeiten bis 15. Dezember 2025 nicht vorgenommen und 

dadurch der Winterdienst in irgendeiner Weise beeinträchtigt, werden die Ge-

meindearbeiter die notwendigen Schneidarbeiten ausführen. Die dabei entstehen-

den Kosten werden anschliessend den jeweiligen Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümern in Rechnung gestellt. 

 

Im Interesse der Verkehrssicherheit und im Sinne eines reibungslosen Unterhalts-

dienstes danken wir Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 

 

 

 

 

 

6. Anpassung der Öffnungszeiten der Sammelstelle Chaltbrun-

nenmoos per 1. Januar 2026 

Während der Covid-Pandemie wurden die Öffnungszeiten der Sammelstelle 

Chaltbrunnenmoos ausgeweitet, um Menschenansammlungen zu vermeiden und 

die Abstände einhalten zu können. Diese Massnahme hat sich in der damaligen 

Situation bewährt, ist jedoch heute nicht mehr erforderlich. 

 

Die Beobachtungen der letzten Monate zeigen, dass die Sammelstelle mittwochs 

zwischen 16.00 - 17.00 Uhr sowie samstags zwischen 09:00 - 09:30 Uhr und 

11:30 - 12:00 nur sehr wenig genutzt wird.  Aus diesem Grund werden die Öff-

nungszeiten nun wieder angepasst und die dafür frei werdenden Ressourcen kön-

nen für andere Aufgaben eingesetzt werden. 

 

Neue Öffnungszeiten ab 1. Januar 2026: 

 

• Mittwoch:  17.00 – 18.30 Uhr 

• Samstag:  09.30 – 11.30 Uhr 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe beim umweltgerechten 

Entsorgen. 
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7. Mobiler Pumptrack 2026 wieder in Muntelier 

Nach zwei sehr erfolgreichen Auflagen wird der mobile Pumptrack im Jahr 2026 

erneut in Muntelier Station machen. Die Anlage wird vom 31. März bis 27. April 

2026 wie gewohnt auf dem Badeplatz Muntelier installiert sein. 

 

Der Pumptrack hat sich in den vergangenen Jahren grosser Beliebtheit erfreut. 

Besonders die Kinder nutzen die Anlage mit Begeisterung und schätzen die Mög-

lichkeit, ihre Geschicklichkeit und Bewegungslust in einem sicheren Umfeld aus-

zuleben. 

 

 

 

 

 

8. Vorinformation: Einladung zum World Café 

Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung herzlich zum World Café am Mittwoch, 

11. Februar 2026, von 18:30 bis 20:30 Uhr im Pavillon ein. Ziel der Veranstal-

tung ist es, die Informations- und Mitwirkungsbedürfnisse der Einwohnerin-

nen und Einwohner aufzunehmen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen. 

 

Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit.  

 

 

 

 

9. Einführung Kunststoffsammelsack LEO 

Seit einigen Jahren können in der Sammelstelle Chaltbrunnenmoos gewisse 

Kunststoffabfälle entsorgt werden, welche jedoch nach Schliessung der Sammel-

stelle durch unsere Mitarbeitenden jeweils nachsortiert werden müssen, was zu 

erheblicher Mehrarbeit und so zu erhöhten Arbeitszeiten führt.  

 

Die Schweiz ist in Bezug auf die Kunststoffsammlung respektive das Thema 

nachhaltige Verpackungen im Vergleich zu anderen Ländern stark im Hintertref-

fen. Und doch lohnt sich das Recycling von Kunststoff, denn im Kunststoff ste-

cken wertvolle Ressourcen, die zurück in den Materialkreislauf geführt werden 

können. Gesammelt, sortiert und rezykliert, lässt sich aus den Kunststoffabfällen 

Granulat herstellen, aus dem wiederum neue Kunststoffprodukte produziert wer-

den können. Aus den Abfällen wird somit neuer Rohstoff gewonnen, was im Ver-

gleich zur Neuproduktion fossile Rohstoffe einspart.  

 

Aus diesem Grund hat der Gemeinderat entschieden, per 1. Januar 2026 die 

Kunststoffabfälle künftig nur noch mittels LEO-Sack zu sammeln. Der LEO-Sack 

bietet die Möglichkeit, Haushalt-Kunststoffe in kostenpflichtigen Sammelsäcken 

zu sammeln und so dem Recycling zuzuführen.  
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Preis: 

35L Kunststoff Sammelsack (Rolle à 10 Säcke) Preis  CHF 16.00 

60L Kunststoff Sammelsack (Rolle à 10 Säcke) Preis  CHF 24.00  

 

Die Sammelsäcke sind ausschliesslich bei der Gemeindeverwaltung, bei der Sam-

melstelle oder bei der Firma Haldimann AG erhältlich und können auch an diesen 

Stellen direkt abgegeben werden.  

 

 

Was gehört in meinen LEO-Sack? 

• Verpackungsmaterial aus Kunststoff und leere Getränkekartons 

• Plastikfolien, Luftpolsterfolien 

• Plastiksäcke, Tuben und Nachfüllpackungen aus Kunststoff 

• Tiefgezogene Schalen für Obst, Gemüse oder Fleisch  

• Verpackungen für Glace, Eier, Biskuits 

• Plastikflaschen von Milchprodukten, Wasch- und Reinigungsmitteln, 

Shampoo, Duschmitteln, Seifen, Lotionen, Cremes, Essig, Öl und Saucen 

 

 

Was gehört nicht in meinen LEO-Sack? 

• Verpackungen von entflammbaren Flüssigkeiten (z.B. Brennsprit) 

• PET-Flaschen (werden getrennt gesammelt) 

• Verschmutzte Verpackungen mit Resten (z. B. Marinaden zum Grillieren) 

• Pommes-Chips-Verpackungen  

• Kaffeekapseln und -pads, Teebeutel 

• Gemüsenetze 

• Verpackungsbänder von Kartonschachteln 

• Elektrische Geräte, Elektrozigaretten 

• Polystyrol (Sagex), Verpackungschips 

• Plastikspielzeug und Gegenstände wie Korkzapfen 

• CDs und DVDs 

• Weiteres: Druckerpatronen, Einweggeschirr, Medikamentenblister, Zahn-

bürsten, Gegenstände aus Gummi, Fahrradschläuche, Schlauchboote, auf-

blasbare Schwimmbecken, Videokassetten, Fotos und Gartenschläuche 
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10. Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über die Festtage 

 

Die Gemeindeverwaltung bleibt von 

 

 

Montag, 22. Dezember 2025 

bis und mit 

Sonntag, 4. Januar 2026 geschlossen. 

 

 

In dringenden Fällen können Sie sich an folgende Personen wenden: 

 

Nico Sedonati      079 205 13 37 

Kathrin Enggist      079 627 69 86 

Benjamin Schwab      076 395 71 44 

 

 

Sammelstelle "Chaltbrunnenmoos": 

 

Die Sammelstelle ist über die Festtage wie folgt geöffnet: 

 

 Samstag, 20. Dezember 2025 09.00 – 12.00 Uhr 

 Samstag,  27. Dezember 2025 09.00 – 12.00 Uhr 

 Samstag,  3. Januar 2026 09.30 – 11.30 Uhr 
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11. Mitteilungen aus den Dorfvereinen 

 

                                            MUNTELIER                                                    
 

Das letzte Vereinsjahr des Samaritervereins Muntelier 
 
Im Januar besuchten wir den Vortrag in der Insel Bern zum Thema „Innovative 

Lösungen bei Hörverlust“ und im Februar fand unsere Generalversammlung im 

Hotel Bad Murtensee statt. 

 

Die erste Vereinsübung fand anfangs März statt und Ende März leisteten wir Pos-

tendienst bei der OS Prehl beim Konditionstraining der Schiedsrichter des 

Schweizerischen Fussballverbandes. 

 

Unsere zwei Blutspendeaktionen fanden im April und September statt, bei wel-

chen wir wieder zahlreiche Spender begrüssen durften. 

 

Weitere Vereinsübungen fanden im April, im Juni - zusammen mit Gurmels und 

Ulmiz - sowie im Juli statt. Einige Übungen haben leider infolge zu kleiner Teil-

nehmerzahl nicht stattgefunden. 

 

Der Ausflug mit Horner Reisen nach Basel zum berühmten Basler-Tattoo war ein 

tolles Sommervergnügen mit perfektem Wetter für diese Outdoor-Veranstaltung. 

 

Im September luden wir zum traditionellen Seniorenausflug ein. Eine stattliche 

Anzahl Muntelierer machte Halt in Studen zum Kafi mit Gipfeli, bevor die Fahrt 

dann weiter ging nach Solothurn. Dort konnte man sich im schönen Städtchen ein 

wenig die Füsse vertreten. Mit dem Aare-Schiff ging es dann weiter Richtung Biel 

inklusiv einem feinen Mittagessen. Während der Schifffahrt konnte man die 

schöne Aare-Landschaft bestaunen. In Biel angekommen ging es dann mit dem 

Car wieder heimwärts. 

 

Der Samariterverein hat vor zwei Jahren einen Defibrillator gekauft und diesen 

im Pavillon Muntelier installieren lassen, damit alle Vereine und Personen, wel-

che den Pavillon benützen in einem Notfall umgehend erste Hilfe leisten können. 

Am 27. Oktober haben wir die Bevölkerung von Muntelier nun zu einem Vor-

führabend eingeladen. An diesem Abend wurde vorgeführt, wie das Gerät in ei-

nem Notfall angewendet wird und wer wollte, konnte an einem Übungsgerät ein-

mal üben.  

Es nahmen ca. 30 Personen daran teil und wir durften uns über sehr positive Rück-

meldungen der Teilnehmer freuen. 
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Am Samstag, 13. Dezember 2025, organisieren wir zum zweiten Mal die Senio-

renweihnacht im Pavillon Muntelier. Die Senioren und Seniorinnen werden noch 

eine separate Einladung dazu erhalten. 

 

 

Vereinsauflösung 

 

Infolge Überalterung und schwindender Mitgliederzahl unseres Vereins, 

werden wir den Samariterverein Muntelier leider per Ende Jahr 2025 auflösen. 

 

Wir danken hiermit ALLEN, welche den Verein während 52 Jahren finanziell 

oder sonst wie unterstützt haben. Für das Besuchen unserer Anlässe und das Inte-

resse, welches unserem Verein immer entgegengebracht wurde. 

 

Der Gemeinde Muntelier danken wir für die stets gute Zusammenarbeit und das 

zur Verfügung stellen des Pavillons für unsere Übungen und unsere diversen An-

lässe. 

 

 

Mit letzten Grüssen 

 

 Die Samariterfrauen Muntelier 
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Seeband Muntelier 
 

 

Die Vorbereitungen für das Winterkonzert sind gestartet. Wir proben regelmässig 

im Pavillon die neuen Stücke zum Thema «So British» ein. Dabei werden wir am 

14. Dezember berühmte und bekannte Songs britischer Künstler zum Besten ge-

ben. 

Für das Winterkonzert benötigen wir immer auch viele Musiker, welche uns er-

gänzen. So können wir bereits seit mehreren Jahren auf ein Stammaushilfen zu-

rückgreifen, was nicht selbstverständlich ist. Dieser bunte Mix macht jedoch genau 

die Seeband aus. 

 

 

Seeband Aktivitäten 2025/2026: 

• Sonntag, 14. Dezember, Winterkonzert 

• 2 Sommerkonzerte Ende Juni am Murtensee 

• Raclette Abend im November 

• Jubiläumskonzert im Dezember (40-Jahre Seeband Muntelier) 

 

Und natürlich ist auch wieder ein Gönnerevent geplant. 

 

Wenn dir unser Stil gefällt und du gerne bei unseren Erlebnissen dabei sein möch-

test, dann kannst du jederzeit spontan vorbeikommen. Wir freuen uns auf deinen 

Besuch. Ebenso nehmen sich die Co-Präsidenten Martin und Andreas gerne Zeit 

um deine Fragen zu beantworten oder helfen dir weiter, wenn du kein Instrument 

besitzt. 

 

seeband.ch 
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Grosses Kino durch den Chor Muntelier  
 

Am letzten Wochenende im September ’25 trat der Chor Muntelier an drei Kon-

zerten im „Kultur im Beaulieu“ auf. Der Chor hatte Lieder und Melodien aus 

Filmen unterschiedlichen Genres ausgesucht und einstudiert. So eröffnete das 

Konzert mit dem Chanson „Cinéma“, mit welchem Paola die Schweiz am Con-

cours Eurovision de la Chanson 1980 in Den Haag vertrat. Peter Reber hatte die 

Musik komponiert und Veronique Müller den Text dazu geschrieben. Anschlies-

send führte der Chor das Publikum zum Action Film, zur Filmkomödie, zum 

Zeichentrickfilm, zum Musikfilm, zum Romantik-Fantasy-Film und zur Thril-

ler-Romanze. Das Konzert schloss mit der Ballade von Büne Huber (Patent 

Ochner) „Scharlachrot“ in einer a capella – Version des Chordirigenten Matthias 

Bachmann.  

Wir vom Chor Muntelier bedanken uns sehr herzlich bei allen Zuhörerinnen und 

Zuhörern für ihren Konzertbesuch. Sie waren ein großartiges Publikum.  

Der Vorhang über das Chorjahr 2025 fällt im Dezember mit einem Auftritt im 

Betagtenzentrum Laupen und einem Ständchen im Marcoup.  

Für das kommende Jahr sind kleiner Auftritte geplant. Es stehen die Vorberei-

tungen für das nächste grössere Konzert im Jahr 2027 an. Wenn Sie Lust haben 

mitzusingen, so bietet sich jetzt eine günstige Gelegenheit. Wir üben neue Lie-

der und lernen unbekannte Melodien kennen. Wir proben jeden Mittwochabend 

(ausser in den Schulferien) im Pavillon, Hauptstrasse 141 in Muntelier von 

19.30 – 21.15 Uhr. Unsere Sängerkollegen im Bass und Tenor würden sich sehr 

über neue Mitsänger freuen.  

 

 
Foto: Willy Piller  
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Die nächsten LACabane Höhepunkte: 

 

Ab Sonntag, 1. Advent bis und mit 2. Weihnachtstag  

öffnet die LACabane täglich zwischen 17.00 und 22.00 Uhr ihre rostigen Türen 

und lädt Gross und Klein ein, die vorweihnachtliche Stimmung zu geniessen. 

 

Am 1. Januar 2026 laden der Verein LACabane und der Gemeinderat von 

Muntelier ein zum alljährlichen Neujahrsapéro ab 11.00 Uhr 

Es sind alle herzlich willkommen! 

 

Während des Februars 2026 

ist eine Licht-Installation zu bestaunen, die bereits den Vorfrühling erahnen 

lässt. 

 

Seit der Gründung des Fördervereins 2015 und der Totalsanierung der LACabane 

2018 sind wir Jahr für Jahr bestrebt, ein vielfältiges kulturelles Angebot zu orga-

nisieren. Dabei dürfen wir auf die Unterstützung der Gemeinde sowie zahlreicher 

freiwilligen Helferinnen und Helfer zählen. Danke hierfür! 

 

Das jeweilige Programm sowie die Miet- und Nutzungsmodalitäten finden sich 

auf: www.lacabane-muntelier.ch. 

 

Die LACabane lässt sich neben Ausstellungen und Präsentationen auch für private 

Gelegenheiten wie Geburtstage, Hochzeitsapéros und Firmenanlässe mieten, was 

sich immer grösserer Beliebtheit erfreut. 

 

Bei Fragen und Interesse an einer Fördermitgliedschaft,  Mitwirkung im Vorstand 

oder als Bénévole sowie einer anderweitigen Unterstützung unserer Aktivitäten 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Es freut uns, Sie an unseren Anlässen das ganze Jahr hindurch willkommen zu 

heissen, verbunden mit den besten Wünschen. 

 

 

 

Vorstand LACabane. 

  

http://www.lacabane-muntelier.ch/
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12. Ferienplan Schuljahr 2026 

 

 

Schule  5. Januar 2026 bis 13. Februar 2026 

Sportferien  16. Februar 2026 bis 20. Februar 2026 

Schule  23. Februar 2026  bis 2. April 2026 

Osterferien  3. April 2026 bis 17. April 2026 

Schule  20. April 2026 bis 10. Juli 2026 

Sommerferien  ab 13. Juli 2026  

 

 

Schuljahrbeginn Donnerstag, 27. August 2026 

 

 

Schule  27. August 2026 bis 9. Oktober 2026 

Herbstferien  12. Oktober 2026 bis 23. Oktober 2026 

Schule     26. Oktober 2026 bis 18. Dezember 2026 

Weihnachtsferien    21. Dezember 2026 bis 1. Januar 2027 

 

 

Der Freitag nach Auffahrt ist schulfrei. 

 

 

Link Ferienplan: https://www.fr.ch/de/bkad/schulferien 

 

 

https://www.fr.ch/de/bkad/schulferien

